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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Zl . 279/89 

zu G Z: 601. 661/1-V/l/89 

An das 

Bundeskanzleramt-

Verfassungsdien;sCe"'"�"'I·m 'i;fl>.�.cT7�: . \ �,}i;� 11 
B 1 2! �I'" '" ,�. ri:S . ,  <. -Ge/' 0., 'J.J al hauspl a tz I 

... -._-_....... .' 
1014 W i e n . 

I Datum: 29. SEP,1989 
i 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Allge­

meine Verwaltungsverfahrensgesetz, die Bundesabgn­

benordnung und das Zustellgesetz geändert werden 

Der Österreichische Rechtsanwa J t�kammertag bestätigt den 

Erhal t des En twurfes des im Betreff genannten Bundesgesetzes 

und erstattet hiezu nachstehende 

St e l l u n..9n ahm e :  

1. 

Der vor 1 i e gen d e E n t w ur f wir d g I' U 11 d � ä t:l I ich beg l' Ü 13 t, we 11 mit 

dem Einsatz neuer Kommunikation�ger'äte auch eine Erleichte­

rung sowie Beschleunigung des "echt�verkehrs zwischen den 

Behörden und den Parteien erreicht werden kann, vorau::lgesetzt 

daß durch die Anwendung ne u er techn i scher' Mög I j chke i tUII dtH' 

Datenübertragung dem Gebot deI' llechtssichtJl'helt.. unoillge-

schränkt entsprochen wird. 

Soweit die gege nständ l i che Ste llungnahm e Zu den einzelnen Be-
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stimmungen der Novelle nicht Bezug nimmt, gilt die Nichtäuße­

rung als Zustimmung. 

I!. 

Im einzelnen seien zum vorliegenden Entwurf nur folgende An­

merkungen angebracht: 

1. Die technische Errungenschaft der Übertragung schriftli­

cher Informationen durch Fernkopierer'/'I'elefax hat im ge­

schäftlichen Verkehr derart an Bedeutung er'laugt, daß diese 

Übertragungs form der telegraphischeIl b�w. der fernschrIft­

lichen DatenÜbertragung heute bereits an Bedeutung zumindest 

gleichkommt. Es empfiehlt sich daher, djl3:";� Übe['tragungsform 

in den einzelnen geset:Gl ichen Best immungen neben den besonde­

ren Übertragungsformen über Telegraph und rCt'll.:>chr'eiber aus­

drücklich nament li ch 2U erwähnen. Däbei ::1011 an dem vOI'ge­

schlagenen generell en Hinweis festgehalteIl wer'den, um zukünf­

ti g e t e eh n i s ehe E n t w j c k 1 u n ge n s c ho n mit die se [' No v e 1 1  e zu er­

fassen (z. B. DatenÜbertragung durch Lichtkabel ). 

Demgemäß könnte es sohin bei den ein:Gelnen Textstellen je­

weils sinngemäß modifiziert lauten: 

" telegraphisch, fernschriftlich, mit F t H' nkop i erer oder 

sonstwie im Wege automationsunterstützter DatenÜbertragung 
11 

2. Die wenn auch ohnehin nur subsidiär im § 18 Abs. <3 AVG 

erwogene Anordnung, daß die Aus fer t i gung de r Behördener led i-
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gung nur dann im Wege automationsunterstütztcI' I)atenübertra ­
gung übermittelt werden kann, wenn die Kosten von der' Partei 

gedeckt werden, ist ab:Gulehnen, well dam i t dlt! Modernis ierung 

der Verwaltung du r' ch den Einsatz moderner t e chn i:::;cher Über­

tragungsmögl i chke i ten wohl wesen t L i  ch gehemmt wü rde, und zum 

anderen d ie Einhebung der Kosten einen :Gusät:dichen VtH'wa.l­

tungsaufwand erfor'dern würde. Den Behördell .:;; t ch t tHi 1m übr'l­

gen ohnehin fre i, sich der herkömmlichen Me t h o den der ZU.:iItel­

lung von Erledigungen �u bedienen, sodaS von Seiten der Behör­

de auf den mit der I nanspruchna hme moderner Datenübertragungs­

formen verbundenen Kostenaufwand Einfluß genommen werden 

kann. 

Die Wiedergabe des zu über'mittelnden Original:::; �Jir'd sich 

regelmäBig auf d ie Lesbarkeit der übermLttelten Ausfertigung 

beschränken können, weshalb die jm § 18 Abs.4 AVG vorletzter 

Sa tz ange führte Einschränkung au f so 1 ehe techn i sehe M it te In, 

die eine senaue W iedergabe ermögl iehen , durch das ersatzlose 

Streichen des Wortes: "genaue" entfal len könnte. 

3. Im § 24 Zustellgesetz sollte zum be�seren Verständnis er­

gänzt werden: 

n§ 24. E in bereits versandbereites Schr'iftstück oder eine von 

der erlassenden Behörde e iner anderen Oienststelle unter Ein­

satz automat ionsunterstützter Datenübertragung übermittelte 

Erledigung kann dem Empfänger unm i tte 1 bar be i der' Behörde 

bzw. bei der anderen Dienstelle gegen eine Schl'lftliche Über'­

nahmsbestät igung ausgefolgt werden. " 

4. Zur Vermeidung von Recht::;un:::;icher'heiten ::lollten Übermitt-
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lungen mi t automationsunterstützter Datenübertragung nur un­

ter der Voraussetz ung eine Zus tellmögl i chke i t tür Behörden­

erledigungen bilden, daß die Emptangsanlage bei einer Abga­

bestelle gemäß § 4 Zustellgesetz eingerichtet worden ist. 

Damit könnte die doch eher willkürliche Regelung des § 26 

Abs.2 letzter Satz Zustellgesetz entfallen. Es wird daher 

angeregt, im § 1a (1) Zustellgesetz folgende Ergänzung an­

zubringen: 

n§ 1a (1). Wird der Inhalt behördlicher Erledigungen über 

Veranlassung der Behörde telegraphisch , fernschrittl ich mi t 

Telekopierern oder sonstwie im Wege automationsunterstützer 

Datenübertragung dem Empfänger eines bei einer Abgabestelle 

eingerichteten Übertragungsgerätes übermittelt, so gilt dies 

als Zustellung behördlicher Schriftstücke ohne Zustellnach­

weis. Hiebei gelten die §§ 6, 7 und 9 Abs.1-3 sinngemäß sowie 

§ 24 und § 26 Abs.2. Für telegraphische Ü bermittlungen gilt 

überdies § 18 sinngemäß." 

Wien, am 

DER ÖSTERREICHISCHE 
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